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1. Informationen und Rückblick 

Die Gemeinde Niedernberg liegt im Norden des Landkreises Miltenberg. Laut Statistik zählte 

die Gemeinde Niedernberg am 30.06.2022 4.964 Einwohner. 

Im Haushaltsjahr 2022 konnte die Sanierung der Mittelschule fertig gestellt werden. Die Pla-

nungen für das Feuerwehrhaus sind vorangeschritten, potentielle Flächen wurden definiert. 

Aufgrund der hohen Auslastungen der Mensa müssen neue Geräte angeschafft werden, die 

noch im Dezember geliefert und in Betrieb genommen werden sollen. Im neuen Friedhofsabteil 

fanden die ersten Bestattungen statt und die Friedhofs- sowie die Friedhofsgebührensatzung 

wurden erlassen. Das erste Jahr kostenfreies Amtsblatt für alle Interessierten neigt sich dem 

Ende zu, bis auf kleine Zustellprobleme, ist dies gut vonstatten gegangen. Aufgrund des Uk-

raine-Kriegs haben über 50 UkrainerInnen in Niedernberg Zuflucht gefunden, einige Familien 

sind wieder in die Heimat zurückgekehrt, von anderen Familien besuchen die Kinder die Kin-

dertageseinrichtungen bzw. Schulen. Neben dem Ukrainekrieg gewann die Energiekrise an 

Fahrt, die Preise sind gestiegen, die öffentlichen Gebäude werden nicht mehr so stark beheizt 

wie in den Vorjahren. Ebenfalls setzte man sich in Niedernberg mit regenerativen Energien 

und in diesem Zusammenhang mit potentiellen Flächen für Photovoltaikanlagen auseinander. 

Die Baulandumlegung Tafeläcker II wurde seitens des Gemeinderats in ein gesetzliches Bau-

landumlegungsverfahren übergeleitet. Die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre konnten 

fertig gestellt werden. 

2. Das Haushaltsjahr 2023 

Der Haushaltsplan 2023 wurde in Zusammenarbeit mit den Sachbearbeitern, dem Ersten Bür-

germeister und der Kämmerei, mit Unterstützung der Auszubildenden, erstellt. 

Die Gemeindeverwaltung legte dem Haupt- und Finanzausschuss die „Projekte“, d. h. Maß-
nahmen, die außerhalb des Tagesgeschäfts liegen, wie z. B. größere Investitionen, als Grund-
lage für den Haushalt am 29.11.2022 vor. Hierin beinhaltet sind Maßnahmen ab ca. 5.000 
Euro, welche nicht ohnehin jährlich anfallen. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschus-
ses am 06.12.2022 fasste dieser die Empfehlungsbeschlüsse für die Haushaltssatzung sowie 
die mittelfristige Finanzplanung. 

Trotz der veranschlagten Investitionen ist, wie schon in den vergangenen Jahren, erneut keine 

Kreditaufnahme von Nöten, um den Finanzmittelbedarf im Haushalt 2022 auszugleichen.  

Wichtig, für die stetige Aufgabenerfüllung ist die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der 

Gemeinde. Haushaltsmittel müssen immer dann zur Verfügung stehen, wenn die gemeindli-

chen Aufgaben dies erfordern. Deshalb sind vorrausschauende Planungen und zukunftsorien-

tierte Entscheidungen zwingend notwendig. Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde 

lässt sich in der Doppik z. B. anhand verschiedener Kriterien messen: 

- Jahresüberschuss/-fehlbetrag 
- ordentliches Ergebnis 
- Gewerbesteuerquote 
- Investitionsquote 
- Pro-Kopf-Verschuldung 
- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
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Im Folgenden wird auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt, unter anderem in Hinblick auf die 

oben genannten Kriterien, eingegangen.  

2.1. Ergebnishaushalt 2023 

Der Haushaltsplan 2023 schließt im Ergebnishaushalt mit den folgenden Planzahlen ab: 

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 16.160.455 € 

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 18.567.741 € 

Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit  -2.407.286 € 

  

Gesamtbetrag der Finanzerträge 151.500 € 

Gesamtbetrag der Finanzaufwendungen 1.000 € 

Finanzergebnis 150.500 € 

  

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 1.950.000 € 

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 

außerordentliches Ergebnis 1.950.000 €  

  

Jahresergebnis (-fehlbetrag) -306.786 € 

Das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) einer Kommune steht für den Erfolg oder 

Misserfolg im Rechnungsjahr. Grundsätzlich gilt, dass die Summe der Erträge die Summe der 

Aufwendungen decken soll. Öffentliche Gebietskörperschaften haben die Möglichkeit negative 

Jahresergebnisse durch Verrechnung mit der Ergebnisrücklage auszugleichen bzw. den Jah-

resfehlbetrag vorzutragen und spätestens nach drei Jahren auszugleichen (§ 24 Kommunal-

haushaltsverordnung-Doppik). 

Ein Jahresüberschuss wäre u. a. ein Indikator für eine generationengerechte Haushaltswirt-

schaft. Ressourcen (Aufwendungen) würden nur verbraucht, sofern sie auch wieder erwirt-

schaftet werden können (Erträge). Künftige Haushaltsjahre und somit auch künftige Generati-

onen würden also durch den heutigen Ressourcenverbrauch nicht belastet. 

In 2023 wird u. a. aufgrund hoher Unterhaltsaufwendungen wie z. B. die Sanierung der Geh-

wege im Rahmen des Glasfaserausbaus, der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 

oder der geplanten Umstellung der gemeindlichen Schließanlagen auf ein elektronisches 

Schließsystem ein Jahresfehlbetrag erwartet. Dieser kann durch die in vergangenen Jahren 

erwirtschaftete Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Allerdings muss die dauernde Leis-

tungsfähigkeit gewährleistet werden. Erträge der Gemeinde Niedernberg können nur z. B. 

durch die Anhebung der Steuerhebesätze erhöht werden. Dagegen sind die Aufwendungen 

der Gemeinde Niedernberg durch das Eingehen von neuen Verpflichtungen (Defizitüber-

nahme Kindertageseinrichtungen, Vereinsfördersatzung, etc.) in den letzten Jahren stetig ge-

stiegen und werden mit jeglichen Investitionen (Abschreibungen und Unterhaltung), Zuschüs-

sen und Kostenübernahmen weiterhin steigen. Ein Haushaltsausgleich wird dadurch immer 

schwieriger. Es muss daher in Zukunft darauf geachtet werden, dass die Erträge stets die 

Aufwendungen übersteigen und ggf. die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden, um 

einen Haushaltsausgleich langfristig zu ermöglichen. Dies ist auch im Rahmen der Generatio-

nengerechtigkeit notwendig. 
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Neben dem Jahresergebnis wird oft auch das ordentliche Ergebnis zur Beurteilung der Haus-

haltswirtschaft einer Kommune herangezogen. Es zeigt die Wirtschaftlichkeit des alltäglichen 

Verwaltungshandelns auf. Die Auflösung des Verwahrkontos „Rüttelweg“, welches in 2023 

nochmals als außerordentlicher Ertrag dargestellt ist, konnte in 2022 aufgrund einer fehlenden 

Rechnung leider noch nicht vollzogen werden, soll aber nun Anfang 2023 erfolgen. Die Auflö-

sung reduziert in 2023 den Jahresfehlbetrag. 

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2023 setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023 setzen sich wie folgt zusammen: 

58,62%

7,25%

6,70%
2,75%

2,17%

0,28%
10,72%

0,83%
10,68%

Erträge im Ergebnishaushalt 
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Öffentlich-rechtliche
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Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

Sonstige ordentliche Erträge

Finanzerträge

Außerordentliche Erträge
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Im Folgenden wird auf wichtige Ertrags- und Aufwandspositionen sowie auf deren Entwicklung 

eingegangen.  

2.1.1. Steuern 

Wie aus der vorangegangenen Grafik zu sehen ist, stellen die Steuererträge deutlich den größ-

ten Anteil der Erträge dar und setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Im Folgenden wird auf die Entwicklung der wichtigsten Steuern und der gemeindlichen He-

besätze sowie die Umlagekraft eingegangen. 
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2.1.1.1. Realsteuerhebesätze 

Die Hebesätze der Realsteuern der Gemeinde Niedernberg bleiben gegenüber dem Vorjahr 

unverändert. Die gemeindlichen Hebesätze liegen deutlich unterhalb des kreisweiten als auch 

des bayernweiten Durchschnitts. Seit dem Jahr 2003 sind die Hebesätze der Grundsteuern 

und seit dem Jahr 1995 der Hebesatz der Gewerbesteuer konstant. 

Steuerart 
Gemeinde 

Niedernberg 

Durchschnitt 

Landkreis Mil-

tenberg1 

Durchschnitt 

Bayern kreis-

angehörige 

Gemeinden 

>5.000 und 

<10.000 EW 

20202 

Durschnitt 

Bayern kreis-

angehörige 

Gemeinden 

>3.000 und 

<5.000 EW 

20202 

Grundsteuer A 300 v.H. 361,6 v. H. 344 v. H. 343 v. H. 

Grundsteuer B 300 v.H. 333,7 v. H. 339 v. H. 336 v. H. 

Gewerbesteuer 320 v.H. 336,7 v. H. 321 v. H. 333 v. H. 

Seit dem Jahr 2016 liegt der Nivellierungshebesatz der Grundsteuer für die Berechnung der 

Steuerkraft einer Kommune bei 310 v. H. (vgl. Art 4 FAG). Da der tatsächliche Hebesatz der 

Gemeinde Niedernberg unterhalb des Nivellierungshebesatzes liegt, wurde der Gemeinde für 

die Berechnungen im Finanzausgleich eine Steuerkraft angerechnet, die aus den tatsächli-

chen Einnahmen nicht erreicht wurde. Die Steuerkraft ist z. B. wiederum Grundlage für die 

Berechnung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen. Eine Angleichung der Hebes-

ätze der Grundsteuern an die Nivellierungshebesätze ist daher empfehlenswert. Die derzeitige 

finanzielle Situation der Gemeinde Niedernberg erlaubt jedoch, dass die Steuerhebesätze bei-

behalten werden können. Im Rahmen der Grundsteuerreform, welche ab 2025 umgesetzt wer-

den soll, wird sich der Gemeinderat mit den Steuerhebesätzen befassen. 

2.1.1.2. Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer trägt im Haushaltsjahr 2023 mit 46,71 % (entspricht 5.000.000 €) den 

größten Anteil zum Gesamtsteuerertrag bei. Die folgende Grafik stellt die Entwicklung der ver-

gangenen Haushaltsjahre dar: 

                                                
1 Bayerisches Landesamt für Statistik, Statistische Berchte: Gemeindefinanzen und Realsteuervergleich in Bayern 
2021; S.52 
2 Bayerisches Landesamt für Statistik; Statistische Berichte: Gemeindefinanzen und Realsteuervergleich in Bayern 
2021; S.22 
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Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine außerplanmäßige Gewerbesteuernachzahlung erwartet, 

die im obigen Diagramm noch nicht dargestellt ist. 

Aus dem geplanten Gewerbesteueraufkommen 2023 lässt sich die Gewerbesteuerquote ab-

leiten, die Aufschluss über das Verhältnis der Netto-Erträge aus Gewerbesteuer3 zu der 

Summe aller Erträge4 gibt. Die Gewerbesteuerquote berechnet sich demnach wie folgt: 

𝐺𝑒𝑤𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 =  
𝐺𝑒𝑤𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑒𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒
 𝑥 100 

Für die Gemeinde Niedernberg ergibt sich so für das Haushaltsjahr 2023 eine Gewerbesteu-

erquote i. H. v. 27,28 %. Dies bedeutet, dass die Gewerbesteuer einen Anteil von rund einem 

Drittel der Gesamterträge ausmacht. Da die Gewerbesteuer sehr von der Konjunktur abhängig 

ist, wirken sich konjunkturelle Schwankungen direkt auf die Ertragslage der Kommune aus. Je 

höher die Gewerbesteuerquote ist, desto stärker wirken sich Schwankungen der Gewerbe-

steuererträge auf die Finanzlage der Gemeinde aus. 

2.1.1.3. Grundsteuer A und B 

Ebenfalls eine wichtige Ertragsart stellen die Grundsteuern dar. Diese machen zusammen 
7,84 % (entspricht zusammen 840.000,00 €) des Steueraufkommens des aktuellen Haushalts-
plans aus. In folgender Darstellung ist die Entwicklung der Grundsteuer B dargestellt: 

                                                
3 Geplanter Gewerbesteuerertrag 2023 abzüglich geplanter Gewerbesteuerumlage 2023. 
4 Um Vergleiche über mehrere Jahre hinweg zu ermöglichen, werden die außerordentlichen Erträge außer Acht 
gelassen, da diese oft starken Schwankungen ausgesetzt sind. 
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2.1.1.4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

In diesem Haushaltsjahr beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer am Gesamt-

steueraufkommen 37,25 % (entspricht 3.988.000,00 €). Sowohl das Volumen als auch die 

Stetigkeit der Einkommensteuerbeteiligung machen diesen zu einer soliden Planungsgröße 

für gemeindliche Aufwendungen. In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der letzten Jahre 

inkl. dem Einkommenssteuerersatz, der in 2023 mit 314.000,00 € veranschlagt ist, dargestellt: 

 

2.1.1.5. Steuerkraft 

Grundlage für die Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft ist Art. 4 BayFAG. Demnach 
ergibt sich die Steuerkraftmesszahl aus der Summe der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A 
und B, der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung sowie der Umsatzsteuerbe-
teiligung des Vorvorjahrs (Steuerkraftzahlen 2021 für Steuerkraft 2023). 
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Im Vergleich zum Jahr 2022 steigt die Steuerkraft der Gemeinde Niedernberg für das Jahr 
2023 auf 10.824.297 €. Dies entspricht einer Steuerkraft von 2.209,04 € je Einwohner. Damit 
liegt die Steuerkraft der Gemeinde deutlich über dem landesweiten Durchschnitt der kreisan-
gehörigen Gemeinden.5 

Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Steuerkraft je Einwohner dar: 

 
Hinweis: Die Berechnungsweise hat sich ab dem Jahr 2016 geändert; die Steuerkraft 2015 ist auf einen außerordentlich hohen 
Steuerertrag in 2013 zurückzuführen 

2.1.2. Personalaufwendungen 

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 sind die Personalaufwendungen geringfügig gestiegen. 

Aktuell laufen Tarifverhandlungen, es ist noch nicht absehbar wie sich die Entgelte in 2023 

entwickeln werden. Es soll weiterhin kontinuierlich ausgebildet werden. 

Die folgende Grafik stellt die Personalentwicklung dar: 

                                                
5 Der Landesweite Durchschnitt für kreisangehörige Gemeinden in der Größenklasse ≤3.000 bis >5.000 liegt bei 
1.211,30 € je Einwohner und bei 1.340,60 € je Einwohner für die Größenklasse ≤5.000 bis >10.000;  
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik: Übersicht 3 Endgültige Steuerkraftzahlen der Gemeinden und gemein-
defreien Gebiete für 2023 nach Gemeindegrößenklassen; 
https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/haushalte_steuern/kommunaler_finanzaus-
gleich/02_sk_2023_endg_ue2_ue3.pdf 
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2.1.3. Abschreibungen 

Die bilanzielle (planmäßigen) Abschreibungen bilden den Werteverzehr von Vermögensge-

genständen des Anlagevermögens ab. Sie erfolgen planmäßig auf Basis der tatsächlichen 

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und der erwarteten Nutzungsdauer. Die Abschreibun-

gen sind lediglich erfolgswirksam und werden daher im jeweiligen Haushaltsjahr ausschließlich 

in der Ergebnisrechnung dargestellt. 

Mit rund 9,12 % tragen die planmäßigen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2023 einen Anteil 

zu den Aufwendungen bei. Die Entwicklung der Abschreibung seit Einführung der Doppik in 

der Gemeinde Niedernberg ist in folgendem Diagramm dargestellt: 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

St
e
lle
n
an

za
h
l

Personalentwicklung
Verwaltung

Reinigungskräfte

Bauhof

Kläranlage

Hausmeister Schulen
und HHH
Feuerwehr

Mittagsbetreuung

1
.0

6
1
.0

7
7
,0

2
 €

 

1
.2

1
6
.2

2
6
,9

4
 €

 

1
.2

4
9
.4

0
1
,0

5
 €

 

1
.2

4
5
.6

7
3
,4

5
 €

 

1
.2

0
4
.0

6
0
,8

9
 €

 

1
.2

5
5
.4

4
7
,8

4
 €

 

1
.3

9
9
.7

8
0
,5

9
 €

 

1
.4

7
1
.6

3
4
,6

7
 €

 

1
.4

2
7
.5

5
7
,8

0
 €

 

1
.5

2
7
.0

3
1
,6

0
 €

 

1
.4

4
9
.4

7
6
,9

2
 €

 

1
.9

2
3
.6

4
2
,3

2
 €

 

1
.6

5
2
.3

7
5
,0

0
 €

 

1
.6

6
5
.1

7
3
,7

8
 €

 

1
.7

2
9
.4

0
0
,0

0
 €

 

1
.6

9
2
.9

0
0
,0

0
 €

 

- € 

250.000,00 € 

500.000,00 € 

750.000,00 € 

1.000.000,00 € 

1.250.000,00 € 

1.500.000,00 € 

1.750.000,00 € 

2.000.000,00 € 

2.250.000,00 € 

Entwicklung Abschreibung



10 

Zu beachten ist, dass jede Investition zu einer höheren Abschreibung führt und somit auch der 

Ergebnishaushalt stärker belastet wird. Bei stetig steigenden Abschreibungen und bei gleich-

zeitig gleichbleiben Erträgen wird es zunehmend schwieriger den Haushalt auszugleichen. 

2.1.4. Transferaufwendungen 

Zu den Transferaufwendungen gehören sämtliche Umlagen, Zuweisungen, Zuwendungen und 

Zuschüsse der Gemeinde Niedernberg. Die Transferaufwendungen machen mit einer Summe 

von 7.917.672,00 € einen Anteil von 42,64 % des Gesamtaufwands aus. Den größten Teil 

machen hierbei die Kreisumlage die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an 

soziale Einrichtungen (BayKiBiG-Zahlungen, Defizitübernahmen Kindertageseinrichtungen, 

etc.) sowie die Gewerbesteuerumlage aus. 

 

2.1.4.1. Kreisumlage 

Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach der Umlagekraft der Gemeinde und nach dem 

Hebesatz des Landkreises. Die Umlagekraft ergibt sich aus der Steuerkraft zuzüglich der 

Schlüsselzuweisung. Niedernberg erhält jedoch aufgrund der hohen Steuerkraft keine Schlüs-

selzuweisungen. Die Umlagekraft der Gemeinde Niedernberg beträgt im Haushaltsjahr 2023 

10.824.297 €. 

Im Haushaltsjahr 2022 betrug der Hebesatz für die Kreisumlage des Landkreises Miltenberg 

39 %6, wie sich der Hebesatz in 2023 entwickelt ist noch nicht abzusehen, es wird von einem 

gleichbleibenden Hebesatz in 2023 und einer Steigerung ab dem Jahr 2024 ausgegangen. Es 

ergibt sich demnach eine Kreisumlage i. H. v. rund 4.340.000 € für die Gemeinde Niedernberg.  

                                                
6 Der Hebesatz der Kreisumlage betrug im Jahr 2014 und 2015 43 %, im Jahr 2016 39 % (nachträglich per Nach-
tragshaushaltssatzung von 42,00 % herabgesetzt), seit dem Jahr 2017 bis 2019 38 %, im Jahr 2020 40 % und seit 
2021 39 %. 
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2.1.4.2. Gewerbesteuerumlage 

Die Gemeinde hat aus den Gewerbesteuereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanz-

ausgleichs eine Gewerbesteuerumlage nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz zu leisten. Der-

zeit ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2023 eine Gewerbesteuerumlage i. H. v. 

35 % zu leisten ist.7 Die Gewerbesteuerumlage ist hebesatzneutral und errechnet sich wie 

folgt: 

𝐺𝑒𝑤𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑢𝑓𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛 𝑥 (𝐵𝑢𝑛𝑑𝑒𝑠𝑣𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑙𝑣ä𝑙𝑡𝑖𝑔𝑒𝑟 + 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠𝑣𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑙𝑓ä𝑙𝑡𝑖𝑔𝑒𝑟)

𝐺𝑒𝑤𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑒𝑏𝑒𝑠𝑎𝑡𝑧
 

Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage der vergangenen Jahre ist im nachfolgendem Dia-

gramm dargestellt: 

                                                
7 Die Gewerbesteuerumlage betrug 2019 noch 64 %. Ab 2020 entfällt die Erhöhungszahl (Integration der neuen 
Länder in den Länderfinanzausgleich) von 29 %. 
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2.2. Finanzhaushalt 2023 

Der Haushaltsplan schließt im Finanzhaushalt 2023 mit folgenden Ansätzen ab: 

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.964.755 € 

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.823.841 € 

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -859.086 € 

  

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 383.000 € 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.459.000 € 

Saldo aus Investitionstätigkeit -3.706.000 € 

  

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 € 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 € 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 €  

  

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -3.935.086 € 

Die Ein- und Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen den Aufwendungen und Erträgen 

abzüglich der nicht zahlungswirksamen Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Son-

derposten) und ergänzt um nicht aufwands-/ertragswirksame Vorgänge (z. B. Kreditaufnahme, 

Tilgung).  

Der Finanzhaushalt unterscheidet sich vor allem vom Ergebnishaushalt durch die Darstellung 

der Investitionskosten. Diese werden im Finanzhaushalt in voller Höhe dargestellt, wohinge-

gen im Ergebnishaushalt lediglich die im Haushaltsjahr hierfür anfallenden Abschreibungen 

sichtbar werden. 

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ist planmäßig in 2023 und 

2024 negativ, dies liegt an den erhöhten Unterhaltsmaßnahmen. In den darauffolgenden Jah-

ren wird wieder ein positives Ergebnis erwartet. Dies bedeutet, dass bei unveränderten 
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Verhältnissen auf lange Sicht die Gemeinde Niedernberg die Auszahlungen aus der laufenden 

Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne Auf-

nahme von Krediten decken kann. Der Handlungsspielraum für zukünftige Generationen wird 

so nicht eingeschränkt und anfallende Investitionen können ganz oder zum Teil aus Eigenmit-

teln getätigt werden. 

Dem Finanzmittelanfangsbestand zum 01.01.2023 ist eine aktuell noch ausstehende größere 

Zahlung zugrunde gelegt. Diese soll noch in 2022 eingehen. Ausgehend vom Eingang dieser 

Zahlung und dem Finanzhaushalt 2023 wird mit folgendem Endbestand an Finanzmitteln zum 

31.12.2023 gerechnet: 

Finanzmittelfehlbetrag 3.935.086 € 

Anfangsbestand an Finanzmitteln 31.700.000 € 

Geplanter Endbestand an Finanzmitteln zum 31.12.2023 27.764.914 € 

 

 

2.2.1. Investitionen 

Das Verhältnis zwischen der Höhe der Investitionsauszahlungen und den Gesamtauszahlun-

gen wird als Investitionsquote bezeichnet. Sie ist eine Kennzahl, die sozusagen den Alterungs-

prozess des Anlagevermögens widerspiegelt. Investitionen sind Anschaffungen von langfristig 

nutzbareren Gütern, d. h. Zugänge des Anlagevermögens. Die Investitionsquote wird wie folgt 

berechnet: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑢𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑎𝑢𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛
 𝑥 100 

Demnach beträgt die Investitionsquote der Gemeinde Niedernberg im Haushaltsjahr 2023 

17,05 %8. Dies bedeutet, dass in 2023 nur ein kleiner Betrag aller Auszahlungen für Investiti-

onen aufgebracht werden. Ist die Investitionsquote langfristig hoch, bedeutet dies, dass 

                                                
8 Die Investitionsquote lag im Haushaltsjahr 2022 bei 13,65 %. 
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ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird, um z. B. mit den technischen Entwick-

lungen Stand zu halten. Dahingegen weist eine langfristig niedrige Investitionsquote tendenzi-

ell auf eine Überalterung der Anlagegüter hin.  

Eine Schwäche der Investitionsquote ist jedoch, dass Aufwendungen für den Erhalt des Ver-

mögens (Unterhaltungsaufwand) nicht berücksichtigt werden. Dies kann die Aussagekraft der 

Kennzahl verzerren. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Investitionsquote der Gemeinde Nie-

dernberg im Haushaltjahr 2023 positiv interpretiert werden kann, da die Sanierung von beste-

henden Gebäuden und Investitionen in die Infrastruktur geplant sind und teilweise auch als 

Unterhaltungsaufwand angesetzt ist. Dies verhindert so eine Überalterung des Anlagevermö-

gens.  

Für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende Investitionsschwerpunkte inkl. der jeweils dafür ge-

planten Zuschüsse/Beiträge gesetzt (Unterhalt und Investition, ab 5.000 €): 

Folgende größere Positionen für Aufwand und Investitionen sind für die Haushaltsplanung 

2023 vorgesehen: 

  
Ansatz 2023 2024 und 

Folgejahre 

Begründung 

1. Abwasserbeseitigung (Produkt 53810) 

1.1. Inlinersanierung 

und offene Bau-

weise 

150.000,00 € 150.000,00 € Jährliche Position für die 

Reparatur der Kanäle 

ohne den Austausch 

des Kanals 

1.2. Abwasserleitungserneuerung Folgejahre 

1.2.1. Hirtengasse - 2024: 

145.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

1.2.2. Schwanengasse - 2024: 

145.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

1.2.3. Turmgasse - 2025: 

145.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

1.2.4. Fachrainstraße BA 

ll 

- 2025: 

475.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

1.2.5. Fährgasse - 2025: 

145.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

1.2.6. Großwallstädter 

Straße 

- 2026: 

397.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 
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1.2.7. Quergasse - 2026: 

165.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

  

2. Allgemein 

2.1. Rechtsberatung 

Sulzbach (Produkt 

11110) 

40.000,00 € 40.000,00 € Verfahren am Laufen, 

Rechtsanwalt wird auch 

für Beratung bzgl. Stel-

lungnahme, welche für 

Sommer 2023 vorgese-

hen ist, benötigt.  

2.2. Kauf Grundstücke 

(Produkt 11170) 

50.000,00 € 50.000,00 € Der Gemeinde werden 

regelmäßig Grundstü-

cke zum Kauf angebo-

ten.  

2.3. Umgestaltungen 

im Rahmen der 

Neu-/Umgestal-

tung Dorfplatz, al-

ter Friedhof, Mehr-

generationenpark, 

Mainufer (Produkt 

11170, 51170, 

55110) 

300.000,00 € 410.000,00 € 
 

2.4. Dorfplatz (Produkt 

11173) 

6.000,00 € 0,00 € Das Dach des Toiletten-

häuschens müsste ab-

gedichtet und die 

Wände gestrichen wer-

den. 

2.5. Kauf Grundstücke 

Baulandumlegung 

Tafeläcker ll (Pro-

dukt 11170) 

- 1.000.000,00 € Geld fließt voraussicht-

lich erst 2024 

2.6. Baulandumlegung 

und Bauleitpla-

nung Tafeläcker ll 

(Produkt 51210) 

150.000,00 € 100.000,00 € Planungskosten (Pla-

ner, Gutachter, etc.) 

2.7. Kindergarten St. 

Cyriakus Erweite-

rung Schwestern-

haus (Produkt 

36510) 

150.000,00 € 0,00 € Umbau sowie Ausstat-

tung etc. 

Honorarangebot einge-

fordert 

2.8. Kindergarten Son-

nenschein Maß-

nahmen (Produkt 

36511) 

150.000,00 € 0,00 € Garten, Gebäude, etc. 

2.9. Neuer Obdachlo-

sencontainer (Pro-

dukt: 31540) 

200.000,00 € 0,00 € Der Obdachlosencontai-

ner müsste ausge-

tauscht werden, da er 
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an einigen Stellen be-

reits morsch ist. Da dort 

seit zweieinhalb Jahren 

ein Bürger unterge-

bracht ist, wurde dieser 

bisweilen noch nicht in 

Angriff genommen. Im 

Rahmen der Vorüberle-

gungen ist jedoch be-

reits klar, dass eine 

Neuanbringung an be-

stehender Stelle ohne 

Bebauungsplanaufstel-

lung nicht möglich ist. 

Für die Zukunft ist ein 

größerer Container ge-

plant, um mehr als eine 

Person unterzubringen. 

In der Vergangenheit 

kam immer wieder das 

Problem auf, dass ne-

ben dem derzeitigen 

Nutzer weitere Nutzer 

Bedarf vorwiesen.  

2.10. Schließanlagen 

(Produkt: 11151) 

500.000,00 € 0,00 € Die Umstellung auf eine 

elektronische Schließ-

anlage für die Mittel-

schule, Wasserturmein-

gangstüre, etc. wurde 

wie beschlossen ange-

stoßen. Wie bereits dar-

gestellt, wäre eine Um-

stellung der gesamten 

Schließanlagen auf ein 

System eine große Er-

leichterung für die Ver-

waltung und die Nutzer. 

Eine Person, die sich in 

der Gemeinde gegen 

Kaution einen Trans-

ponder ausgeliehen hat, 

könnte durch ein am 

Rathaus angebrachtes 

System eine Zugangs-

berechtigung abholen. 

Sollte diese Person 

keine Zugangsberechti-

gung mehr haben, kön-

nen dem jeweiligen 

Schloss entsprechende 

Informationen übermit-

telt werden und der 
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Zugang wäre nicht mehr 

möglich. 

2.11. Kulturweg (Pro-

dukt: 11170) 

16.000,00 € 0,00 € Gesamtkosten 26.500 

€, Geo-Naturpark über-

nimmt direkt 10.500 € 

Eröffnung findet am 

30.04.2023 statt 

2.12. Niedernbergtassen 

(Produkt 11110) 

4.100,00 € 0,00 € Niedernbergtassen nei-

gen sich dem Ende zu. 

Ersatzbeschaffung 

muss im ersten Quartal 

2023 erfolgen. 

2.13. Ortsplan (Produkt 

57510) 

5.000,00 € 0,00 € Aktuell werden die letz-

ten Ortspläne an Neu-

bürger, Touristen und 

andere Interessenten 

ausgegeben. Es besteht 

stets eine Nachfrage. 

Eine Neuauflage sollte 

in 2023 erfolgen. 

2.14. Zaun auf Deponie 

(Produkt 11170) 

10.000,00 € 0,00 € Der Zaun auf der Depo-

nie ist nicht mehr intakt 

und sollte erneuert wer-

den. 

2.15. Sportlerehrung 

(42110) 

5.000,00 € 0,00 € Die Medaillen werden 

auf Vorrat beschafft. 

Neubeschaffung ca. alle 

vier Jahre von Nöten. 

2.16. Kirchgasse 5 

(51170) 

350.000,00 € 0,00 € Mail von Kirchenpfleger 
Niko Grundhöfer: 
„Liebe Ratskolleginnen 
und Kollegen, 
Im Namen der Kirchen-
verwaltung möchte ich 
anzeigen, dass die Pfar-
rei mit dem Anliegen an 
die Gemeinde herantre-
ten wird, das Grund-
stück Kirchgasse 5 zum 
Kauf anzubieten. Grö-
ßenordnungsmäßig be-
lief sich der Verkehrs-
wert vor 4 Jahren auf 
300000 Euro. 
Dies mag in der Haus-
haltsplanung mitbedacht 
werden. 
Ein endgültig abge-
stimmter Vorschlag wird 
noch erfolgen." 

  

3. Bauhof (Produkt 57330) 

3.1. Umbau 50.000,00 € 2024: 

1.000.000,00 € 

Umbau Treppenhaus 

und 

Umbau Dachgeschoss 

als Sozialtrakt 
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2025: 

200.000,00 € 

in 2023 zunächst Pla-

nungskosten 

3.2. Neuer Heizkessel 15.000,00 € 0,00 € Bisheriger in die Jahre 

gekommen. Realisie-

rung in 2022 war nicht 

mehr möglich, soll 2023 

erfolgen. 

3.3. Lampenumrüstung 

auf LED 

15.000,00 € 0,00 € 
 

3.4. Sockelsanierung 6,000,00 € 0,00 € Realisierung in 2022 

war nicht mehr möglich, 

soll 2023 erfolgen. 

  

4. EDV (Produkt 11151) 

4.1. Wandbildschirm 

für digitale Bau-

akte 

7.000,00 € 0,00 € Umsetzung des digita-

len Baugenehmigungs-

verfahrens steht seitens 

des LRA noch aus. 

Wenn dies umgesetzt 

ist, wird evtl. ein Wand-

bildschirm für eine ver-

nünftige Bearbeitung 

der Anträge von Nöten. 

Dies wird die Praxis zei-

gen. 

4.2. Geoinformations-

system 

15.000,00 € 0,00 € Der Anbieter unserer 

Software unseres 

Geoinformationssys-

tems (GIS) ist eine Ko-

operation mit einem an-

deren Anbieter einge-

gangen. Die Systeme 

sind noch nicht ganz 

ausgereift. Sobald dies 

jedoch der Fall ist, kön-

nen weitere Komponen-

ten genutzt werden. 

Zum Beispiel kann mit 

dem neuen System der 

digitale Grabplan reakti-

viert werden. Mitarbeiter 

können mit einem digita-

len Endgerät vor Ort Do-

kumentationen durch-

führen, etc. Ein genauer 

Preis liegt noch nicht 

vor. Evtl. kann auch 

eine Kooperation mit 

dem Landkreis erfolgen, 

diese Fragestellung ist 

jedoch auch noch offen. 

4.3. Rechner 24.100,00 € 10.000,00 € Alle 4-5 Jahre werden 

die Rechner der 
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Mitarbeiter getauscht, 

damit die erforderliche 

Leistung erbracht wer-

den kann. Geplant ist in 

diesem Zusammenhang 

ein Umstieg auf einen 

flexiblen Arbeitsplatz. 

Mittels „Dockingstations“ 

und Laptops soll ein Ar-

beiten von jedem Ar-

beitsplatz, aber auch im 

Bedarfsfall aus dem 

Homeoffice, ermöglicht 

werden. Die Kosten der 

Beschaffung zwischen 

der herkömmlichen und 

der neuen Variante ma-

chen keinen großen Un-

terschied, vielmehr 

kommt es hier auf die 

notwendige Leistung an. 

Weiterhin sind einige Ar-

beitsplätze noch mit 

Bildschirmen unter 27 

Zoll ausgestattet. Grö-

ßere Bildschirme er-

möglichen eine effekti-

vere Arbeit. Diese sollen 

ebenfalls ausgetauscht 

werden. 

4.4. Tablets 4.000,00 € 0,00 € Um, wie unter dem 

Punkt Geoinformations-

system beschrieben, 

auch vor Ort arbeiten zu 

können, ist nach der 

Umstellung des Geoin-

formationssystems die 

Anschaffung von Tab-

lets angedacht. Ob dies 

2023 oder erst in einem 

Folgejahr erfolgen wird, 

ist von dem Sys-

temmöglichkeiten ab-

hängig. 

  

5. Energie 

5.1. Photovoltaikanlage 

Rathaus (Produkt: 

11171) 

72.000,00 € 0,00 €  

5.2. Photovoltaikanlage 

Grundschule (Pro-

dukt: 21110) 

62.667,00 € 0,00 € Angesetzt wurde auf-

grund der geplanten 

Aufteilung auf die Dach-

flächen eine Aufteilung 
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von 2/3 Mensa und 1/3 

Grundschule. 

5.3. Photovoltaikanlage 

Mensa (Produkt: 

21123) 

125.333,00 € 0,00 € Angesetzt wurde auf-

grund der geplanten 

Aufteilung auf die Dach-

flächen eine Aufteilung 

von 2/3 Mensa und 1/3 

Grundschule. 

5.4. Photovoltaikanlage 

auf See Konzept 

(Produkt: 55210) 

30.000,00 € 1.000.000,00 € Der Grundsatzbe-

schluss für die Voran-

bringung des Konzepts 

Photovoltaikanlage auf 

dem See ist getroffen. 

Im Jahr 2023 sind Pla-

nungskosten, im Jahr 

2024 Realisierungskos-

ten beinhaltet. 

5.5. Photovoltaikanlage 

Hans-Herrmann-

Halle (Produkt: 

57310) 

0,00 € 195.000,00 € Aktuell ist noch nicht 

klar, ob eine Photovolta-

ikanlage auf der Hans-

Herrmann-Halle wirt-

schaftlich ist. 

5.6. Photovoltaikanlage 

Hans-Herrmann-

Halle Parkplatz 

(Produkt: 57310) 

30.000,00 € 1.000.000,00 € In 2023 Planungskosten 

5.7. Photovoltaikanlage 

Bauhof (Produkt: 

57330) 

72.000,00 € 0,00 €  

  

6. Feuerwehr (Produkt 12610) 

6.1. Planung und Bau 

Feuerwehrgerä-

tehaus (ohne 

Grundstück) 

200.000,00 € 2024  

750.000,00 € 

2025 

7.000.000,00 € 

2026 

4.000.000,00 € 

2027 

500.000,00 € 

Die Planung ist ange-

schoben. Die ersten Be-

ratergespräche haben 

stattgefunden. Der 

nächste Schritt ist ein 

Abstimmungsgespräch 

mit dem Straßenbau-

amt. Die Kosten werden 

sich auf die nächsten 

Jahre entsprechend ver-

teilen. Es ist noch nicht 

absehbar, ob hieraus 

Verpflichtungsermächti-

gungen aufgrund haus-

haltsjahrübergreifender 

vertraglicher Verpflich-

tungen von Nöten sind. 

6.2. Kauf Grundstück 

für Feuerwehrge-

rätehaus 

750.000,00 € 0,00 € Seitens der Eigentümer 

wurde eine Zusage bis 

Ende 2023 erbeten. 
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6.3. Digitalfunk Umrüs-

tung 

39.000,00 € 39.000,00 € wird in 2023 erfolgen 

 Digitalfunk Förde-

rung 

20.000,00 € 0,00 € 
 

6.4. Neuer GW-L2 Ge-

rätewagen Logistik 

250.000,00 € 100.000,00 € Gestell kommt in 2023, 

Fertigstellung 2024 

6.5. Neues TLF 10.000,00 € 2024: 

250.000,00 € 

2025: 

300.000,00 € 

2026 

100.000,00 € 

Drei Jahre Lieferzeit 

6.6. Neuer ELW 150.000,00 € 0,00 € 
 

6.7. Dieseltank 1.500,00 € 0,00 € Dieselbevorratung im 

Feuerwehrhaus 

6.8. Messgeräte für 

Stromerzeuger 

und NSA 

10.000,00 € 0,00 € Wird aktuell geprüft, ob 

eine Beschaffung von 

Nöten ist, oder die „Alt-

geräte“ der Gemeinde 

hierfür dienen könnten 

6.9. Fahrzeuge 32.400,00 € 23.000,00 € Unterhalt wie z. B. Stap-

lerbatterie, Blaulicht-Er-

satz, Anpassung Heck-

warnsysteme 

6.10. Atemschutz 12.000,00 € 0,00 € Erweiterung Masken 

und Flaschen 

6.11. Einsatzkleidung 50.000,00 € 22.500,00 € Ersatzbeschaffung Ein-

satzkleidung inkl. Ju-

gend, Handschuhe, 

Helme, etc. Gefahrgut-

schutzkleidung, Helm-

lampen geplant 

6.12. LKW-Führer-

scheine 

8.000,00 € 8.000,00 € für zwei Personen 

  

7. Friedhof (Produkt 55310) 

7.1. Weg am Hauptein-

gang 

120.000,00 € 0,00 € Der Gemeinderat wurde 

bereits darüber in 

Kenntnis gesetzt, dass 

die Maßnahme auf-

grund Krankheit seitens 

der Baufirma ins 

nächste Jahr verscho-

ben wurde. 

  

8. Fuhrpark (Produkt 57340) 

8.1. Kehrfahrzeug 150.000,00 € 0,00 € Ersatzbeschaffung; Lie-

ferung erfolgt erst in 

2023 (30 Wochen Lie-

ferzeit) 
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8.2. Traktor 150.000,00 € 0,00 € Ersatzbeschaffung; Ver-

pflichtungsermächtigung 

von Nöten, da je nach 

Bestelldatum erst eine 

Lieferung in 2024 erfol-

gen kann. 

8.3. E-Lastenrad 8.000,00 € 0,00 € Aufgrund der Lieferzeit 

(12 Wochen) wird das 

Fahrrad erst 2023 gelie-

fert. 

8.4. Aufsitzmäher 0,00 € 15.000,00 € Ersatzbeschaffung 

  

9. Gemeindeentwicklung (Produkt 51220) 

9.1. Energie-Effizienz-

Netzwerk 

25.000,00 € 25.000,00 € laufend 

9.2. Sozialer Woh-

nungsbau 

25.000,00 € 25.000,00 € Grundsatzbeschluss ge-

fasst 

9.3. Planungskosten 

barrierefreier Steg 

0,00 € 25.000,00 € Ist in REMOSI-Gutach-

ten beinhaltet, Realisier-

barkeit in 2023 nicht re-

alistisch 

  

10. Grundschule (Produkt 21110) 

10.1. Ersatzbeschaffun-

gen IT 

0,00 € 2025: 

80.000,00 € 

2020 beschaffte IT Aus-

tausch voraussichtlich 

2025 

10.2. Straßenbeleuch-

tung Anbindung 

130.000,00 € 0,00 € wird an reguläre Stra-

ßenbeleuchtung ange-

bunden; ist von AVG in 

Bearbeitung, Förderung 

beantragt; Realisie-

rungsbeginn 03/2023 

10.3. Möbel 7.200,00 € 0,00 € 60 Stühle und 20 Ein-

zeltische 

10.4. Umrüstung der 

Klassenzimmer auf 

LED 

25.000,00 € 0,00 € 
 

10.5. Hausmeisterwerk-

statt 

5.000,00 € 0,00 € Anschaffung einer 

Werkbank und eines 

Wandwerkzeughalters 

  

11. Hans-Herrmann-Halle (Produkt 57310) 

11.1. Hängepunkte 15.000,00 € 0,00 € Aufgrund der Statik hat 

sich die Anbringung der 

Hängepunkt hinausge-

zögert. In Kürze sollen 

die Motore und Steuer-

kabel kommen, an-

schließend können die 

Halterungen angebracht 

werden. 



23 

11.2. Nachbesserung 

Versammlungs-

stättenverordnung 

20.000,00 € 0,00 € Bisweilen hat sich keine 

Firma gefunden. 

11.3. Dachrinne erneu-

ern 

20.000,00 € 0,00 € Frontseite wurde erle-

digt, Rückseite steht sei-

tens der Firma noch 

aus. 

11.4. Fettabscheider In-

standsetzung 

6.000,00 € 0,00 € Wurde beauftragt, je-

doch noch keine Umset-

zung seitens Firma 

11.5. Hydrant-Verlegung 10.000,00 € 0,00 € Außerhalb des Fahrbe-

reichs, konnte in 2022 

nicht verwirklicht werden 

11.6. Umbau Schaltanla-

gen und Gebäude-

leittechnik 

68.000,00 € 0,00 € Heizungsanlage und 

Zuluftgebläse 

11.7. Spielstandsan-

zeige 

8.000,00 € 0,00 € Wird Anfang 2023 um-

gesetzt, Angebote ge-

hen derzeit ein. 

11.8. Wärmedämmung 40.000,00 € 0,00 € Verbesserung im Be-

reich Foyer/Treppe 

11.9. Tonanlage 10.000,00 € 0,00 € Steuerung 30 Jahre alt, 

gibt immer wieder Prob-

leme. Lieferung der 

Elektroteile verzögert 

sich derzeit extrem. 

11.10. RWA-Zentrale 7.000,00 € 0,00 € Vorarbeiten sind getrof-

fen, aufgrund Liefereng-

pässe Umsetzung 2023 

11.11. Hallenkapazität 

Planungskosten 

0,00 € 25.000,00 € Realisierbarkeit in 2023 

nicht realistisch 

  

12. Kinderkrippe (Produkt 36512) 

12.1. Austausch Rund-

bank 

8.000,00 € 0,00 € 
 

  

13. Kläranlage (Produkt 53820) 

13.1. Schalteraustausch 

Außenbereich 

5.000,00 € 0,00 € durch Sonne in Mitlei-

denschaft gezogen; soll 

noch durchgeführt wer-

den. 

13.2. Zukunftsperspek-

tive 

10.000,00 € 0,00 € Der Gemeinderat hat 

sich bereits in der Ver-

gangenheit mit einer 

möglichen Übernahme 

der Kläranlage und/oder 

der Abwasserbeseiti-

gung durch einen Drit-

ten beschäftigt. Die 

AMME zeigte zum da-

maligen Stand kein 
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gesteigertes Interesse. 

Mittelfristig sollte geklärt 

werden, ob die Kläran-

lage in Niedernberg wei-

tergeführt werden, oder 

eine Abgabe an einen 

Dritten angestrebt wer-

den soll. 

13.3. Zaun, Sicherheits-

maßnahmen 

5.000,00 € 0,00 € Ausbesserungsarbeiten  

13.4. Zulaufbauwerk 

Verkleidung und 

Edelstahlabtren-

nung 

10.000,00 € 0,00 € 
 

13.5. Notstromaggregat 30.000,00 € 0,00 € 
 

13.6. Schlammstapelbe-

hälter Rührwerk in-

stand setzen 

5.000,00 € 0,00 € 
 

13.7. Nachklärbecken 

Räumer warten 

und defekte Teile 

austauschen 

5.000,00 € 0,00 € 
 

13.8. Betriebs- und Re-

chengebäude  

10.000,00 € 0,00 € 
 

13.9. Fällmittelanlage 2.000,00 € 0,00 € 
 

13.10. Betonsanierung 

gesamte Anlage 

15.000,00 € 15.000,00 € auf zwei Jahre gesplittet 

  

14. Mensa (Produkt 21123) und Mittagsbetreuung (Produkt 21121) 

14.1. Bodenbelagser-

neuerung 

18.000,00 € 0,00 € Erneuerung in drei Klas-

senzimmern 

  

15. Mittelschule (Produkt 21210) 

15.1. Sanierung Mittel-

schule 

50.000,00 € 0,00 € Restzahlungen 

 Zuschuss Sanie-

rung Mittelschule 

81.000,00 € 0,00 € für rückliegende Sanie-

rung 

15.2. Vorhänge 10,000,00 € 0,00 € schwerentflammbar 

15.3. Rück-/Umbau der 

Trinkwasserzulei-

tung 

14.000,00 € 0,00 € 
 

15.4. Rinneneisen er-

neuern und Laub-

schutz anbringen 

10.000,00 € 0,00 € 
 

  

16. Rathaus (Produkt 11171) 

16.1. Archiv/Registratur 6.000,00 € 0,00 € Das Archiv wird mittel-

fristig nicht mehr ausrei-

chen. Die 
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Gemeindeverwaltung di-

gitalisiert jedoch aktuell 

viele Unterlagen. Evtl. 

kann hierdurch Abhilfe 

geleistet werden und ein 

neues Rollregal ist ent-

behrlich. Dies lässt sich 

jedoch erst während 

des Prozesses abse-

hen.  

  

17. Sandsteinschule (Produkt 11172) und Jugendtreff (36610) 

17.1. Einbau von 

Schutzplatten an 

ausgewählte De-

ckenflächen – Ju-

gendtreff 

0,00 € 5.000,00 € Verbesserung Hygiene, 

Staubschutz für Technik 

17.2. Erweiterung Ju-

gendtreff in an-

grenzende Räume 

(Pfadfinderschup-

pen) 

12.000,00 € 0,00 € Einbau eines Flucht-

fensters mit Trittleiter 

bzw. Ruck-Zuck-Treppe 

(2.000 €), Ausstattung 

des Gebäudes mit 

Werkbänken, Schrän-

ken, Werkzeugen und 

Maschinen 

voraussichtlich Bauge-

nehmigung von Nöten 

(5.000 €) 

17.3. Sonnenschutzfolie 

erneuern 

7.500,00 € 0,00 € 
 

  

18. Schulsporthalle (Produkt 21111)  

18.1. Unterhalt 30.000,00 € 190.000,00 € Ertüchtigung Dach, 

Nord- und Südfassade 

Glasscheiben durch 

wärme- und lichtge-

dämmte Fenster erset-

zen, Betonfassadensa-

nierung. 

Gehwegbegradigung 

und Waschbetonplatten-

rückbau 

  

19. Spielplätze (Produkt 36620) 

19.1. Baumaßnahme am 

Pumptrack 

0,00 € 9.000,00 € Asphaltierung der Bahn 

und Anlage eines 

Starthügels abhängig 

von Planung Spielplatz-

verlegung Schleuse 
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19.2. Erweiterung Ju-

gendfreizeitge-

lände (Fitnesspar-

cours) 

0,00 € 8.000,00 € Hinteres Gelände hinter 

BMX-Platz, Aufwertung 

des Bereichs Projek-

tidee  

19.3. Umsetzung Projekt 

Zukunft 

4.000,00 € 0,00 € 
 

  

20. Senioren (Produkt 27310) 

20.1. Senioren-Rikscha 7.000,00 € 0,00 €  

20.2. Referentenhono-

rare 

5.500,00 € 0,00 € Referentenhonorare, 

Präsente Referenten: 

Fitness am Mehrgenera-

tionenpark (300), 

Testament (500), Archi-

tekt, Konzeptentwick-

lung Wohnen/Barriere-

freiheit Wege (je 750), 

Öffentlichkeitsar-

beit/Übersicht Senioren-

Angebote: Website 

(400)/Layout Drucker-

zeugnisse (300), Hono-

rar Großveranstaltung 

App-ler (3.500) 

  

21. Sporteinrichtungen (Produkt 42410) 

21.1. Fitnessgeräte  60.000,00 € 0,00 € Platz herrichten, Unter-

bau, Fallschutz, Geräte 

21.2. Schwimmsteg 20.000,00 € 0,00 € Ersatz für den aktuellen 

Rollstuhleinstieg, da 

Wasserpegel schwankt 

21.3. Wegebau Groß-

wallstädter Straße 

zur Diemarus-

straße 

25.000,00 € 0,00 € 
 

21.4. DFB-Minispielfeld 8.000,00 € 0,00 € Austausch der Netze 

  

22. Straßen (Produkt 54110) 

22.1. Umrüstung LED 427.000,00 € 0,00 €  

 Förderung 70.000,00 € 0,00 €  

22.2. Gehwege 670.000,00 € 0,00 € Sanierung im Zusam-

menhang mit Glasfaser-

ausbau 

22.3. Straßenlampen 300.000,00 € 0,00 € Austausch und Ergän-

zungen im Zusammen-

hang mit Glasfaseraus-

bau, hierfür ist eine 

Ortsanalyse von Nöten 

22.4. Straßen(-beleuchtung) Folgejahre 

22.4.1. Hochgasse 0,00 € 100.000,00 € Asphaltieren der Straße, 

Anwohner müssen noch 
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befragt werden  
22.4.2. Leerweg 0,00 € 900.000,00 € Voraussichtlich Umbau 

aufgrund Feuerwehr-

hausneubaus von Nöten 

22.4.3. Hirtengasse 0,00 € 2024: 

140.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

inkl. Straßenbeleuch-

tung (30.000 €) 

22.4.4. Schwanengasse 0,00 € 2024: 

140.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

inkl. Straßenbeleuch-

tung (30.000 €) 

22.4.5. Turmgasse 0,00 € 2025: 

165.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

inkl. Straßenbeleuch-

tung (30.000 €) 

22.4.6. Fährgasse 0,00 € 2025: 

783.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

inkl. Straßenbeleuch-

tung (63.000 €) 

22.4.7. Fachrainstraße BA 

ll 

0,00 € 2025:  

190.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

inkl. Straßenbeleuch-

tung (30.000 €) 

22.4.8. Großwallstädter 

Straße 

0,00 € 2026: 

798.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

inkl. Straßenbeleuch-

tung (58.000 €) 

22.4.9. Quergasse 0,00 € 2025: 

243.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

inkl. Straßenbeleuch-

tung (43.000 €) 

  

23. Wasserversorgung (Produkt 53310) 

23.1. Hydranten- und 

Schlauch-Desin-

fektionsgerät 

5.000,00 € 0,00 € damit Hydranten sicher 

im Leitungsnetz ange-

schlossen werden (Ge-

fahr der Verkeimung 

ohne Desinfektion) und 
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Trinkwasserschläuche 

gereinigt werden kön-

nen. 

23.2. Wasserleitungserneuerung Folgejahre 

23.2.1. Hirtengasse 0,00 € 2024: 

85.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

23.2.2. Schwanengasse 0,00 € 2024: 

85.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

23.2.3. Turmgasse 0,00 € 2025: 

85.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

23.2.4. Fachrainstraße BA 

ll 

0,00 € 2025: 

285.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

23.2.5. Fährgasse 0,00 € 2025: 

85.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

23.2.6. Großwallstädter 

Straße 

0,00 € 2026: 

237.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

23.2.7. Quergasse 0,00 € 2026: 

98.000,00 € 

Projekte wurden auf-

grund der anstehenden 

Projekte und Glasfaser-

verlegung verschoben. 

Für folgende Punkte sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen: 

 2024 2025 2026 

6.4. Neuer GW-L2 Ge-
rätewagen Logistik 
(Produkt 12610) 

100.000,00 €   

6.5. Neues TLF (Pro-
dukt 12610) 

250.000,00 € 300.000,00 € 100.000,00 € 

8.2.  Traktor (Produkt 
57340) 

150.000,00 €   

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gesamtsumme der tatsächlichen bzw. ge-

planten Auszahlungen für Investitionen: 
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Hinweis: Im Haushaltsjahr 2011 wurden Grundstücke im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebiets Rüttel-

weg gekauft. 

2.2.2. Schuldenstand 

Mit Stand 31.12.2022 ist die Gemeinde Niedernberg schuldenfrei. 

Kassenkredite, die den kurzfristigen Bedarf an liquiden Mitteln sicherstellen, wurden von der 

Gemeinde Niedernberg in den vergangenen Jahren nicht in Anspruch genommen. 

2.3. Rücklagen und Rückstellungen 

Gemäß § 74 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik sind Rückstellungen für ungewisse Ver-

bindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Rückstellungen werden auf der Passivseite der 

Bilanz ausgewiesen und stellen einen Teil des Fremdkapitals dar. 

Im Folgenden eine Übersicht (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik), welche die voraussichtliche 

Entwicklung der Rücklagen sowie Rückstellungen darstellt. 

Arten der Rücklagen 

Stand zu Be-
ginn des Vor-

jahres 

Stand zu Be-
ginn 

des Haus-
haltsjahres* 

Veränderung 
im Haushalts-

jahr 
+/-* 

Stand nach 
Ablauf des 

Haushaltsjah-
res* 

Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 

1. Allgemeine Rückla-
gen (Nettoposition) 

27.671.147,16 27.671.147,16 0,00 27.671.147,16 
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Auszahlungen für Investitionstätigkeiten
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2. Rücklagen aus nicht 
ertragswirksam aufzu-
lösende Zuwendung 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Ergebnisrücklagen 12.806.620,90 12.806.620,90 11.124.696,21 23.931.317,11 

4. Ergebnisvortrag 11.124.696,21 11.124.696,21   

5. Summe = Eigenka-
pital 

51.602.464,27 51.602.464,27   

     

     

Arten der  
Rückstellungen 

Stand zu Be-
ginn des Vor-

jahres 

Stand zu Be-
ginn 

des Haus-
haltsjahres* 

Veränderung 
im Haushalts-

jahr 
+/-* 

Stand nach 
Ablauf des 

Haushaltsjah-
res* 

Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 

1. Rückstellungen für 
Pensionen und ähnli-
che Verpflichtungen 

        

1.1 Rückstellungen für 
Pensionen und  
Beihilfen 

1.663.812,00 1.690.000,00 35.000,00 1.725.000,00 

1.2 Rückstellungen für 
Altersteilzeit und ähn-
liche Maßnahmen 

343.671,00 339.671,00 -4.000,00 335.671,00 

2. Umweltrück- 
stellungen 

100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 

3. Instandhaltungs-
rückstellungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Rückstellungen im 
Rahmen des Finanz-
ausgleichs und 
von Steuerschuld- 
verhältnissen 

2.060.188,66 4.785.035,69 -1.776.198,01 3.008.837,68 

5. Rückstellungen für 
drohende Verpflich-
tungen aus Bürgschaf-
ten, Gewährverträgen 
und anhängigen 
Gerichts- und Wider-
spruchsverfahren 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Sonstige  
Rückstellungen 

649.773,45 665.000,00 -10.000,00 655.000,00 

7. Summe aller  
Rückstellungen 

4.817.445,11 7.579.706,69 -1.755.198,01 5.824.508,68 

* Bei diesen Werten handelt es sich um geschätzte Werte, da das Haushaltsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen ist. 
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2.4. Haushaltsausgleich  

Die Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik sieht in § 24 vor, dass der Ergebnishaushalt in 

jedem Jahr ausgeglichen sein soll. Dies ist der Fall, wenn unter Berücksichtigung von aus-

gleichspflichtigen Fehlbeträgen aus Vorjahren und heranziehbaren Rücklagen der Gesamtbe-

trag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. 

Im Haushaltjahr 2023 beträgt das geplante Jahresergebnis -306.786,00 € und stellt damit ei-

nen Fehlbetrag dar. Entsteht ein Jahresfehlbetrag soll dieser durch Verrechnung mit der Er-

gebnisrücklage unverzüglich ausgeglichen werden. Dadurch, dass die vergangenen Jahre po-

sitiv abgeschlossen werden konnten, ist dies möglich. In der Ergebnisrücklage befinden sich 

aktuell 12.806.620,90 €, weiterhin sind im Ergebnisvortrag inkl. Jahresüberschuss 2021 

7.667.584,65 € vorhanden (über die Verwendung des Ergebnisvortrags sowie des Jahresüber-

schusses wird durch Beschluss des Gemeinderats nach der örtlichen Rechnungsprüfung ent-

schieden). 

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses: 

 

Beim Finanzhaushalt ist zu gewährleisten, dass die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließ-

lich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
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